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Vorwort 
 

Die Einrichtung der Überwachungsprogram-
me nach Artikel 8 der Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) ist nach der Be-
standsaufnahme der Gewässersituation ein 
weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg 
zum guten Zustand unserer Gewässer. 

Mit Beginn des Jahres 2007 mussten die Ü-
berwachungsprogramme anwendungsbereit 
vorliegen. Über die Einrichtung dieser Pro-
gramme in den einzelnen Flussgebietseinhei-
ten hatten die Mitgliedsstaaten der EU zum 
22. März 2007 Bericht zu erstatten. Das 
Sächsische Landesamt für Umwelt und Geo-
logie (LfUG) hat mit der vorliegenden Publika-
tion die sächsischen Beiträge für diese Be-
richte zusammengefasst, erläutert und mit 
Hintergrundinformationen zur Einrichtung der 
Überwachungsprogramme im Freistaat Sach-
sen versehen.  

In der „Rahmenkonzeption zur Gewässer-
überwachung in den sächsischen Teilen der 
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder“ wurden 
bereits 2006 die Ziele und Anforderungen an 
die Überwachung von Oberflächenwasser und 
Grundwasser im Freistaat Sachsen erläutert. 

 
 
Schwerpunkt der nunmehr vorliegenden Ver-
öffentlichung ist es, die Vorgehensweise zur 
Ausweisung geeigneter Messstellen für die 
künftige Überwachung nach den Prinzipien 
der WRRL aufzuzeigen. Damit soll die Publi-
kation einen Beitrag zur transparenten Um-
setzung der WRRL im Freistaat Sachsen leis-
ten und gleichzeitig die Grundlage für die Dis-
kussion der Überwachungsprogramme und 
von Monitoringergebnissen mit der Öffentlich-
keit legen. 

Nunmehr gilt es, die Untersuchungen anhand 
der vorgestellten Konzeptionen durchzufüh-
ren und auszuwerten, so dass spätestens 
2008 eine europaweit einheitliche Einschät-
zung des Zustands unserer Gewässer nach 
dem neuen Bewertungssystem der WRRL 
möglich wird. Die Ergebnisse der Überwa-
chungsprogramme sind eine wichtige Ar-
beitsgrundlage für die Erstellung von Bewirt-
schaftungsplänen und Maßnahmenprogram-
men, mit deren Hilfe wir unsere Gewässer in 
einen guten Zustand bringen wollen.  

 

 
Hartmut Biele 

Präsident des Sächsischen Landesamtes 
für Umwelt und Geologie 
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1 Einführung 
 
Nach Artikel 8 der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) i. V. m. § 7 Abs. 3 der 
Sächsischen Wasserrahmenrichtlinienverord-
nung (SächsWRRLVO) sind für die Überwa-
chung der Gewässer Programme aufzustel-
len, die einen zusammenhängenden und um-
fassenden Überblick über den Zustand der 
Gewässer ermöglichen. Diese Programme 
mussten bis zum 22.12.2006 anwendungsbe-
reit vorliegen. Sachsen hat seine Beiträge zur 
Berichterstattung rechtzeitig fertig gestellt, so 
dass die Bundesrepublik Deutschland ihre 
Berichtspflicht als Mitgliedsstaat der EU ter-
mingerecht erfüllen konnte. 
 
Das Sächsische Landesamt für Umwelt und 
Geologie (LfUG) hat bereits Anfang 2006 die 
„Rahmenkonzeption zur Gewässerüber-
wachung in den sächsischen Teilen der 
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder“ vor-
gestellt und darin die Ziele und Anforderungen 
an die Überwachung von Oberflächenwasser 
und Grundwasser erläutert. Die Konzeption 
wurde im Internet unter 
 
http://www.umwelt.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/lfug-
internet/wasser_11747.html
 
veröffentlicht. Die vorliegende Arbeit knüpft 
daran an und erläutert die Vorgehensweise 
zur Ausweisung geeigneter Messstellen für 
die Überwachungsprogramme der WRRL. 
 
Mit Inkrafttreten der WRRL ergaben sich neue 
Anforderungen an die sächsischen Überwa-
chungsnetze für Grund- und Oberflächenwas-
ser. 
 
Das sächsische Landesmessnetz „Oberflä-
chenwasser-Beschaffenheit“ war zu einem 
großen Teil auf die Belange wasserwirtschaft-
licher Aufgaben ausgerichtet. Der Schwer-
punkt lag auf der Ermittlung der chemischen 
und biologischen Beschaffenheit der sächsi-
schen Hauptfließgewässer. Zur Beurteilung 
der biologischen Beschaffenheit wurde vor-
rangig die Saprobie herangezogen. Im Lan-
desmessnetz „Oberflächenwasser – Menge“ 
wurden Wasserstand und Durchfluss (Ab-
fluss) gemessen. Durch die Landestalsper-
renverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) 
wurden im Rahmen des Bewirtschaftungsauf-
trags systematische Untersuchungen der 
Wasserbeschaffenheit in sächsischen Tal- 

 
 
sperren und Speichern durchgeführt. Be-
schaffenheitsuntersuchungen an anderen 
Standgewässern erfolgten nur an wenigen 
Pilotobjekten und vorrangig unter lokalen Ge-
sichtspunkten. 
 
Die Messnetze „Grundwasserstand“ und 
„Grundwasserbeschaffenheit“ waren auf die 
horizontale und vertikale Erfassung der 
Grundwasserverhältnisse in den Grundwas-
serregionen der hydrogeologischen Einheiten 
und auf die Belange des wasserrechtlichen 
Vollzugs ausgerichtet. 
 
Mit der Einführung der WRRL steht die Be-
wertung des Zustands von Grund- und Ober-
flächenwasserkörpern im Vordergrund. Die 
Messnetze mussten daher einer umfangrei-
chen Umgestaltung zur Anpassung an die 
Anforderungen der WRRL unterzogen werden 
(LfUG 2005). 
 
Neu an der WRRL ist die umfassende Beur-
teilung des ökologischen Zustands der Ober-
flächenwasserkörper, wozu gemäß Anlage 3 
SächsWRRLVO die biologischen Qualitäts-
komponenten 
 

• Phytoplankton,  
• Makrophyten und Phytobenthos,  
• Makrozoobenthos und 
• Fischfauna gehören,   

 
die durch chemische Qualitätskomponenten 
sowie allgemein-physikalisch chemische und 
hydromorphologische Qualitätskomponenten 
ergänzt werden. 
 
An Überblicksmessstellen werden generell 
alle biologischen Qualitätskomponenten er-
hoben, bis der "gute Zustand" erreicht ist. An 
operativen Messstellen müssen nur die biolo-
gischen Komponenten untersucht werden, die 
auf die Belastungen der Wasserkörper am 
empfindlichsten reagieren. Da erstmals nach 
den neuen biologischen Methoden untersucht 
wird und viele Belastungen (z. B. Strukturde-
fizite) noch erfasst werden,  müssen zunächst 
mehrere biologische Qualitätskomponenten 
pro Wasserkörper untersucht werden. Die 
Auswahl der empfindlichsten Komponente 
erfolgt dann in der Regel nach der ersten Mo-
nitoringphase.  
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Darüber hinaus müssen im Rahmen der Ge-
wässerüberwachung nach WRRL eine Reihe 
von speziellen Messanforderungen berück-
sichtigt werden.  
 
Das sind zunächst Anforderungen aus den in 
die Wasserrahmenrichtlinie integrierten EU-
Richtlinien. Dabei handelt es sich insbesonde-
re um die Richtlinien nach Artikel 22 Abs. 1  
WRRL, deren Anforderungen noch für eine 
gewisse Übergangszeit gelten. Das betrifft die 
Richtlinien zu 
 

• Oberflächenwasser für die Trink-
wasserversorgung,  

• Fischgewässer und  
• gefährliche Stoffe.  
 

Außerdem sind Vorgaben aus weiteren EU-
Richtlinien umzusetzen, wie der Nitratrichtlinie 
(91/676/EWG), der Flora-Fauna-Habitat-
Richtline (92/43/EWG) oder der Vogelschutz-
richtlinie (79/409/EWG). 

 
Die sächsischen Wasserkörper liegen in den 
Einzugsgebieten von Elbe und Oder. Vorha-
ben und Projekte der Internationen Kommis-
sion zum Schutz der Elbe (IKSE) sowie der 
Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) 
und der Internationen Kommission zum 
Schutz der Oder (IKSO) sind daher in die Un-
tersuchungsprogramme einzubeziehen. 

 
Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu Po-
len und Tschechien gelten darüber hinaus 
auch Abstimmungen zu speziellen Untersu-
chungsaspekten in Grenzwasserläufen im 
Rahmen der Grenzgewässerverträge.  

 
Auch die durch Deutschland eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen wie Untersu-
chungen zur Versauerung im Rahmen der 
UN/ECE (United Nations Economic Commis-
sion for Europe; http://www.unece.org) oder 
Untersuchungen von Gewässern im Zusam-
menhang mit dem "Artenschutzprogramm 
Flussperlmuschel“ werden durch das Monito-
ring mit abgedeckt.  
 
Im Rahmen der Interkalibrierung werden die 
biologischen Verfahren der Mitgliedsstaaten 
auf ihre Vergleichbarkeit überprüft. Der Pro-
zess ist noch nicht abgeschlossen. 14 sächsi-
sche Messstellen wurden in das 2005 veröf-
fentlichte EU-Verzeichnis der Orte, die das 
Interkalibrierungsmessnetz bilden sollen, auf-

genommen (EUROPÄISCHE KOMMISSION 
2005). Im Rahmen der Arbeiten hat sich ge-
zeigt, dass nicht alle Messstellen für die Inter-
kalibrierung aller biologischer Qualitätskom-
ponenten geeignet sind, deshalb wurden wei-
tere Messstellen hinzugezogen (Anl. 1). Eine 
Aktualisierung der EU-Interkalibrierungsliste 
ist vorgesehen.  
 
 
2 Wasserkörper 
 
Gemäß § 3 SächsWRRLVO wurden 2004 im 
Rahmen der Bestandsaufnahme der Gewäs-
sersituation Oberflächenwasserkörper und 
Grundwasserkörper ausgewiesen (SMUL 
2005). 
 
Die Ausweisung der Oberflächenwasser-
körper (OWK) im Freistaat Sachsen erfolgte 
auf der Grundlage des bundesweit abge-
stimmten Berichtsgewässernetzes DLM 
1000 W, das Fließgewässer mit Einzugsge-
bieten größer 10 km² und Standgewässer mit 
einer Wasseroberfläche über 0,5 km2 um-
fasst. Insgesamt wurden 650 Fließgewässer-
Wasserkörper und 80 Standgewässer-
Wasserkörper ausgewiesen. Durch Recher-
chen im Rahmen der zusätzlichen Beschrei-
bung wurde festgestellt, dass die Talsperren 
Göttwitzsee (mehrere Einzelbecken, die nicht 
miteinander in Verbindung stehen) und Wen-
dischleuba (dauerhafte Absenkung aus Grün-
den des Hochwasserschutzes) nicht mehr als 
Wasserkörper zu führen sind, da ihre Flächen 
nun unter 0,5 km2 liegen. Damit reduziert sich 
die Zahl der Standgewässer-Wasserkörper 
auf 78. Insgesamt sind in Sachsen 728 Ober-
flächenwasserkörper ausgewiesen. Diese 
befinden sich zu 95 % (693 OWK) im Ein-
zugsgebiet der Elbe. Die verbleibenden 5 % 
(35 OWK) gehören zur Lausitzer Neiße und 
sind dem Einzugsgebiet der Oder zuzuord-
nen. 
 
In Sachsen gibt es keine natürlichen Seen. 
Alle Standgewässer mit mehr als 0,5 km² 
Wasseroberfläche sind Talsperren, Speicher, 
Fischteiche, Kiesseen oder Bergbaufolgeseen 
und damit künstliche oder erheblich veränder-
te Wasserkörper (HMWB, heavily modified 
water body). Nach WRRL sind durch Talsper-
ren angestaute Fließgewässer erheblich ver-
änderte Fließgewässer, die einem HMWB-
Ausweisungsprozess unterworfen werden. 
Am Ende des Verfahrens werden solche Ge-
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3 Auswahl und Festlegung 
von Messstellen 

wässer in die Kategorie „Standgewässer“ um-
geordnet. In Sachsen wurde die zu erwarten-
de Zuordnung der Talsperren von „erheblich 
veränderten Fließgewässern“ in „Standge-
wässer“ bei der vorläufigen Einstufung zur 
Bestandsaufnahme 2004 vorweggenommen, 
um bei der großen Anzahl der betroffenen 
Gewässer von Anfang an eine sachgerechte 
Datenerfassung und Überwachung sicherzu-
stellen. 

 
Gemäß §§ 7, 10 und 11 SächsWRRLVO wer-
den zur Überwachung des ökologischen, che-
mischen und mengenmäßigen Zustands von 
Grund- und Oberflächenwasserkörpern fol-
gende Überwachungsarten unterschieden: 
 

• Überblicksüberwachung  
• operative Überwachung Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden 

vorsorglich alle künftig in Sachsen entstehen-
den Bergbaufolgeseen mit Flächen größer 
0,5 km² erfasst. Überwachung und Bewertung 
nach WRRL beginnen an diesen Gewässern 
aber erst dann, wenn der Gewässerentste-
hungsprozess abgeschlossen ist. Dieser be-
steht aus den Phasen „Flutung“ und „dauer-
hafte Einstellung der Beschaffenheit“. Er ist 
abgeschlossen, wenn die Auflagen der was-
serrechtlichen Planfeststellungsbeschlüsse 
weitgehend erfüllt sind. Dann wird das bis 
dahin durchgeführte montanhydrologische 
Monitoring der LMBV durch eine Überwa-
chung nach WRRL abgelöst. Die Messstellen 
wurden bereits jetzt ausgewiesen. 

• Überwachung zu Ermittlungs-
zwecken (entfällt bei Grundwas-
ser) 

• Überwachung des mengenmä-
ßigen Zustands (nur bei Grund-
wasser) 

 
In den Jahren 2005 und 2006 erfolgte eine 
Überprüfung der Grund- und Oberflächen-
wassermessstellen der sächsischen Überwa-
chungsnetze hinsichtlich Erfordernis und Eig-
nung für eine Weiterverwendung im Rahmen 
des Monitorings nach WRRL.  
 
 
3.1 Oberflächengewässer  
 Grenzüberschreitende Oberflächenwasser-

körper zu Tschechien wurden im Rahmen der 
zuständigen Fachbehörden abgestimmt.  

Grundsätzlich wurde für jeden Oberflächen-
wasserkörper mindestens eine Messstelle für 
die operative bzw. die überblicksweise Über-
wachung festgelegt, unabhängig davon, ob 
und wann die Messstelle ins Messprogramm 
aufgenommen wird. Für 235 Oberflächen-
wasserkörper, die bisher nicht untersucht 
wurden, mussten neue Messstellen bestimmt 
werden. 

 
Zur Abgrenzung von Grundwasserkörpern 
(GWK) wurden zunächst Grundwasserkör-
pergruppen nach oberirdischen Teileinzugs-
gebieten ausgegrenzt. Diese wurden nach 
hydrodynamischen (hydraulischen, hydrogeo-
logischen und hydrologischen) Gesichtspunk-
ten in Grundwasserkörper unterteilt. Die im 
Rahmen der Bestandsaufnahme ermittelten 
Grundwasserkörper wurden für das Aufstellen 
der Überwachungsprogramme nicht geändert. 

 
Die Auswahl der Messstellen erfolgte so, 
dass sie die Belastungen der Oberflächen-
wasserkörper repräsentativ abbilden und für 
die Erfassung der chemischen bzw. biologi-
schen Qualitätskomponenten geeignet sind.  

 
Die Grenzen der Grundwasserkörper gehen 
teilweise über die Grenzen Sachsens hinaus. 
Der Freistaat hat mehr oder weniger große 
Anteile an 78 Grundwasserkörpern, deren 
Größen zwischen 23 und 1.816 km2 bei einer 
durchschnittlichen Größe von 333 km2 liegen. 
64 der 78 Grundwasserkörper liegen zu mehr 
als 50 % im Freistaat Sachsen. 

 
Tab. 1 enthält eine Übersicht zur Anzahl der 
Oberflächenwassermessstellen in den Über-
wachungsarten. Ein Verzeichnis zu den 
Messstellen der überblicksweisen und der 
operativen Überwachung sowie zu Messstel-
len für weitergehende Anforderungen nach 
WRRL enthalten die Anl. 1 (Fließgewässer) 
und 2 (Standgewässer). Eine kartographische 
Darstellung der Messstellen der überblicks-
weisen und der operativen Überwachung fin-
det sich in Anl. 4. 
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 überblicksweise Überwachung operative Überwachung 

Fließgewässer-
Wasserkörper 7 824 

Standgewässer-
Wasserkörper 0 96 

Gesamt 7 920 
 
Tab. 1: Anzahl der Oberflächenwassermessstellen in den Überwachungsarten 
 
 
3.1.1 Überblicksmessstellen 
 
Überblicksmessstellen nach Anlage 6 Nr. 1 
SächsWRRLVO wurden in der Regel im Mün-
dungsbereich oder an anderen wesentlichen 
Stellen im Längsverlauf bedeutender Fließ-
gewässer mit Einzugsgebieten größer 
2.500 km² oder an Standgewässern mit einer 
Oberfläche von größer 10 km² eingerichtet. 
 
Auf sächsischem Gebiet wurden sieben 
Fließgewässermessstellen als Überblicks-
messstellen benannt. Sechs Messstellen be- 
 

 
 
finden sich im Einzugsgebiet der Elbe und 
eine im Einzugsgebiet der Oder (Abb. 1).  
 
In den sächsischen Standgewässern wurden 
keine Überblicksmessstellen ausgewiesen, 
weil sie die maßgebliche Größe von 10 km² 
nicht erreichen und auch die weiteren in An-
lage 6 Nr. 1 SächsWRRLVO aufgeführten 
Kriterien (EG-Informationsaustausch, Über-
schreitung der Grenzen der Bundesrepublik 
Deutschland) nicht erfüllt sind.  

 

 
Abb. 1: Überblicksmessstellen in sächsischen Oberflächengewässern 
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3.1.2 Operative Messstellen 
 
Die operative Überwachung wird nach Anla-
ge 6 SächsWRRLVO an allen Oberflächen-
wasserkörpern durchgeführt, bei denen das 
Risiko besteht, dass sie die für die Gewässer 
festgelegten Bewirtschaftungsziele nicht er-
reichen oder bei denen prioritäre Stoffe einge-
leitet werden. Vorsorglich wurde zunächst an 
allen Wasserkörpern eine operative Messstel-
le ausgewiesen, um mit Blick auf die zur Be-
standsaufnahme noch nicht vorliegenden Ver-
fahren für die biologischen Qualitätskompo-
nenten oder unvollständige Stofflisten mit 
Umweltqualitätsnormen die erforderlichen 
Messungen zügig durchführen zu können. 
 
 
3.1.2.1 Fließgewässer  
 
Die Festlegung der operativen Messstellen 
Chemie zur Aufnahme der Schadstoffkon-
zentrationen erfolgte in der Regel in Fließrich-
tung im unteren Drittel des Fließgewässer-
Wasserkörpers, um alle relevanten Einträge 
im Einzugsgebiet zu erfassen. Hier werden 
Untersuchungen zu den Parametern für die 
Einstufung zum chemischen Zustand nach 
Anlage 5 SächsWRRLVO, die spezifischen 
Schadstoffe nach Anlage 4 SächsWRRLVO 
sowie die unterstützenden allgemeinen physi-
kalisch-chemischen Qualitätskomponenten 
zur Einstufung des ökologischen Zustands 
und weitere Schadstoffe nach Anhang VIII 
WRRL erhoben. 
 
An den operativen Messstellen Biologie 
erfolgt die Aufnahme der biologischen Quali-
tätskomponenten Makrozoobenthos und 
Makrophyten/Phytobenthos gemäß Anlage 3 
Nr. 1 SächsWRRLVO. Mit den Messungen 
sollen die für den Wasserkörper repräsentati-
ven Belastungen erfasst werden. Die Mess-
stellen waren daher nach Faktoren auszuwäh-
len, auf die die Indikatorarten (spezielle Pflan-
zen- und Tierarten) der Untersuchungsverfah-
ren reagieren, wie Struktur, Beschattung und 
Verschmutzungsquellen. Die GIS-basierte 
Messstellenvorauswahl wurde im Gelände auf 
die Anwendbarkeit der biologischen Methoden  
überprüft und ggf. angepasst. Wenn die Be-
stimmung der biologischen Qualitätskompo-
nenten an den operativen Messstellen Che-
mie möglich ist, wurden die operativen Mess-

stellen Chemie und Biologie zusammenge-
legt. 
 
An 469 Fließgewässer-Wasserkörpern wur-
den Messstellen festgelegt, an denen im 
Rahmen der operativen Überwachung sowohl 
biologische als auch chemische Untersu-
chungen durchgeführt werden können. Bei 
181 Fließgewässer-Wasserkörpern war eine 
gemeinsame Beprobungsstelle nicht sinnvoll, 
hier erfolgt die biologische Messung in der 
Regel oberhalb der Chemiemessstelle. 
 
Planktonuntersuchungen finden aufgrund der 
notwendigen chemischen Begleitparameter 
und der Arbeitsorganisation grundsätzlich an 
den Chemiemessstellen statt und sind auf 
Gewässertypen beschränkt, in denen sich 
eine flusstypische Planktonlebensgemein-
schaft entwickeln kann. Das ist in der Regel 
mit einem Einzugsgebiet über 1.000 km² und 
einer Chlorophyll a - Konzentration über 
20 µg/l im Saisonmittel zwischen April und 
Oktober gegeben. Neben den Untersuchun-
gen an Überblicksmessstellen werden an 
zwölf Messstellen des operativen Messpro-
gramms regelmäßig Phytoplanktondaten er-
hoben. Für Plankton als Belastungszeiger in 
kleineren Fließgewässern z. B. durch Auf-
staueffekte gilt eine Chlorophyllkonzentration 
von > 30 µg/l. Hier werden Planktonbestim-
mungen nur in begründeten Ausnahmefällen 
durchgeführt.  
 
Bei der Überwachung der Qualitätskompo-
nente Fischfauna werden die Biologiemess-
stellen als Vorauswahlkriterium herangezo-
gen, um an fischbiologische Kriterien ange-
passte Beprobungsstrecken zu finden.  
 
Hydromorphologische Qualitätskompo-
nenten für Fließgewässer sind gemäß Anlage 
3 Nr. 2 SächsWRRLVO 
 

• Wasserhaushalt (Abflussdynamik),  
• Durchgängigkeit und  
• Morphologie (Gewässerstruktur). 
 

Sie dienen neben den allgemeinen physika-
lisch-chemischen Qualitätskomponenten als 
unterstützende Komponenten zur Einstufung 
des ökologischen Zustands bzw. des ökologi-
schen Potentials. Die Erfassung der hydro-
morphologischen Qualitätskomponenten soll 
vorhandene Defizite bzw. Veränderungen 
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gegenüber den Leitbildern in räumlich konkre-
ter Form aufzeigen. 
 
Für eine kontinuierliche Erhebung der Ab-
flussdynamik in den einzelnen Wasserkörpern 
werden vorhandene Mengenpegel genutzt. 
Für Wasserkörper, in denen sich kein Pegel 
befindet, wird eine rechnerische Bestimmung 
über den nächsten unterhalb liegenden Pegel 
vorgenommen. 
 
Für die Beurteilung der Durchgängigkeit steht 
in Sachsen eine flächendeckende Querbau-
werksdatenbank der Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) zur Verfügung. 
 
Für die Erhebung der morphologischen Kom-
ponenten ist die Einrichtung von gesonderten 
Messstellen nicht sinnvoll, weil damit der Cha-
rakter der Wasserkörper nicht erfasst werden 
kann. Deshalb werden die morphologischen 
Komponenten über eine an allen WRRL-
relevanten Fließgewässern durchgeführte 
Strukturgütekartierung nach dem LAWA Vor-
Ort-Verfahren erfasst (LÄNDERARBEITSGE-
MEINSCHAFT WASSER 2000). Dabei werden 
auch Angaben zu den für die Durchgängigkeit 
relevanten Querbauwerken erhoben, so dass 
eine Ergänzung der Querbauwerksdatenbank 
möglich ist. Diese Vorgehensweise gestattet 
eine ausgewogene Gesamtbeurteilung der 
einzelnen Wasserkörper. Gleichzeitig erlaubt 
die fließgewässerbezogene, linienhaft voll-
ständige Erhebung der Parameter eine Unter-
stützung bei der Bewertung der biologischen 
Qualitätskomponenten und eine konkrete Ab-
leitung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Strukturgüte. 
 
 
3.1.2.2 Standgewässer 
 
An Standgewässern wurde in der Regel eine 
operative Messstelle an der tiefsten Stelle des 
Gewässers ausgewiesen, an der die chemi-
schen Parameter und die biologische Quali-
tätskomponente Phytoplankton untersucht 
werden. Die Bestimmung weiterer biologi-
scher Qualitätskomponenten erfolgt an geeig-
neten Untermessstellen. Besteht ein Stand-
gewässer aus mehreren morphologischen 
Becken, wurde in jedem Becken an der je-
weils tiefsten Stelle eine operative Messstelle 
eingerichtet. Zur Festlegung der Messstellen 
wurden an einigen Standgewässern die See-

beckenhohlformen mittels Ultraschallaufmes-
sungen bestimmt. 
 
Für die 78 Standgewässer wurden 96 opera-
tive Messstellen ausgewiesen. 
 
Bei geschichteten Standgewässern ist es 
erforderlich, an den operativen Messstellen 
mehrere Proben (Epilimnion, Metalimnion, 
über Grund) zu betrachten, um die Schich-
tungs- und Nährstoffverhältnisse entspre-
chend abzubilden.  
 
Wenn Untersuchungen zum schwebstoffbür-
tigen Sediment notwendig sind, sollen diese 
im angrenzenden Fließgewässer durchgeführt 
werden, da es nicht möglich ist, mit vertretba-
rem Aufwand schwebstoffbürtiges Sediment 
in Standgewässern zu sammeln. Bei Bedarf 
können ergänzende Sedimentproben (Grei-
ferproben) aus den Standgewässern ent-
nommen werden. 
 
Hydromorphologische Qualitätskompo-
nenten für Standgewässer-Wasserkörper 
sind gemäß Anlage 3 Nr. 2 SächsWRRLVO 
 

• Wasserhaushalt und  
• Morphologie.  

 
Beim Wasserhaushalt geht es um die Ermitt-
lung der Wasserstandsdynamik, für deren 
Erhebung Ufer- oder Lattenpegel eingesetzt 
werden. 
 
Zur Morphologie gehört die Erhebung der 
Seebeckenhohlform und damit die Feststel-
lung der Tiefenvariation, der Anzahl der See-
becken und der maximalen Tiefe des Stand-
gewässer-Wasserköpers. Die Erhebung er-
folgt mittels Echolotverfahren.  
 
 
3.1.3 Ermittlungsmessstellen 
 
Messstellen für die Überwachung zu Ermitt-
lungszwecken in Oberflächenwasserkörpern 
werden auf der Grundlage der Ergebnisse der 
überblicksweisen und operativen Überwa-
chung festgelegt.  
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3.2 Grundwasser 
 
Eine Übersicht zur Anzahl der Grundwasser-
messstellen in den Überwachungsarten  

 
 
zeigt Tab. 2. Anl. 3 enthält ein Verzeichnis der 
Messstellen. Eine kartographische Darstel-
lung findet sich in den Anl. 5 und 6. 

 
 

Messnetz: überblicksweise 
Überwachung operative Überwachung mengenmäßige 

Überwachung 

Überwachung  
der:  

Grundwasser-
beschaffenheit 

diffusen 
Stoffein-

träge 

sonstigen  
anthropogenen Stoffeinträ-

ge 
Punktquellen Grundwassermenge

Anzahl der Mess-
stellen 182 171 71 158 461 

 
Tab. 2: Anzahl der Grundwassermessstellen in den Überwachungsarten 
 
 
3.2.1 Überblicksmessstellen 
 
In allen 78 Grundwasserkörpern wird eine 
Überblicksüberwachung der Grundwasserbe-
schaffenheit vorgenommen.  
 
Die Überwachungsstellen für den chemischen 
Zustand des Grundwassers innerhalb eines 
Grundwasserkörpers müssen ein repräsenta-
tives Bild der Grundwasserbeschaffenheit 
geben. Die Dichte des Messnetzes sowie die 
räumliche Verteilung der Messstellen ist ab-
hängig von den geologi-
schen/hydrogeologischen Verhältnissen der 
Grundwasserkörper, den Flächennutzungs-
strukturen (Belastungssituationen) und ggf. 
auch von den bisher bekannten Immissions-
daten sowie den spezifischen Eigenschaften 
der relevanten Stoffe.  
 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Me-
thodik zur chemischen Charakterisierung von 
Grundwasserkörpern nach den Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie durch Grundwasser-
messstellen“ wurden die Grundlagen für den 
Aufbau der Überblicksüberwachung gelegt 
(HYDOR 2006). Ergebnisse der Untersu-
chungen waren: 
 

• Regionalisierung der geogen beding-
ten Beschaffenheit (Hydrogeochemi-
sche Einheiten), Entwicklung von Be-
schaffenheitsmustern mit Unterstüt-
zung des Programms KONTA06 (GAB-
RIEL 2006)  

• Regionalisierung der gemessenen 
Grundwasserbeschaffenheit für die re-

levanten Parameter der Grundwasser-
Tochterrichtlinie 2006/118/EG 
(GWRL).  

• Festlegung von Messstellenstandorten 
für die Überblicksüberwachung in der 
Art, dass Hydrogeochemie und Land-
nutzung nach ihren prozentualen An-
teilen und unter Berücksichtigung der 
Grundwasserbewirtschaftungsfähig-
keit in den Grundwasserkörpern ab-
gebildet werden 

• Ausweisung von Belastungsgebieten 
in Grundwasserkörpern, bei denen die 
Erreichung der Ziele der WRRL ohne 
Maßnahmen unklar oder unwahr-
scheinlich ist, unter Nutzung der o.g. 
Regionalisierung und der Emissionssi-
tuation 

 
 
3.2.2 Operative Messstellen 
 
Entsprechend den Ergebnissen der Be-
standsaufnahme wurden in Grundwasserkör-
pern, bei denen die Erreichung der Ziele der 
WRRL für den chemischen Zustand ohne 
Maßnahmen unklar oder unwahrscheinlich ist, 
Messnetze zur operativen Überwachung der 
Grundwasserbeschaffenheit aufgebaut.  
 
Drei wesentliche Monitoring-Komponenten 
mussten in der Aufstellung der operativen 
Messnetze berücksichtigt werden: 
 

• Die zeitliche Komponente: Diese 
Komponente beinhaltet die Ermittlung 
von Trends sowie die Festlegung von 
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Überwachungsintervallen und Beo-
bachtungszeiträumen. 

• Die räumliche Komponente: Sie bein-
haltet die Festlegung von Anzahl und 
Verteilung der Grundwassermessstel-
len im Grundwasserkörper in Abhän-
gigkeit von Flächennutzung und Belas-
tungsschwerpunkten unter Berücksich-
tigung der hydrogeologischen Gege-
benheiten. 

• Die indikative Komponente: Sie bein-
haltet Indikatorparameter pro Grund-
wasserkörper und/oder einzelnem Be-
lastungsschwerpunkt, die die zeitliche 
oder räumliche Komponente am bes-
ten repräsentieren. 

 
Das operative Messnetz wird auf der Grund-
lage der Ergebnisse des ersten Jahres der 
Überwachung angepasst.  
 
 
3.2.2.1 Diffuse Stoffeinträge und 

sonstige anthropogene Be-
lastungen 

 
Im Ergebnis der Bestandsaufnahme wurden 
32 Grundwasserkörper ermittelt, bei denen 
die Erreichung der Ziele der WRRL wegen 
diffuser oder sonstiger anthropogener Quellen 
ohne Maßnahmen unklar oder unwahrschein-
lich ist. Neben den Einflüssen aus der Land-
wirtschaft und den sonstigen anthropogenen 
Beeinflussungen durch den Braunkohlen-
bergbau soll auch die Problematik der Ver-
sauerung untersucht werden.  
 
Für jeden relevanten Grundwasserkörper 
wurde eine repräsentative Anzahl an Grund-
wassermessstellen im Wirkungsbereich der 
diffusen Quellen ausgewählt. Zur Ausgren-
zung der Belastungsschwerpunkte wurden an 
vorhandenen Messstellen mit einer Multipa-
rametersonde zusätzliche Messungen vorge-
nommen.  
 
Der Schwerpunkt der Arbeiten zur Einrichtung 
der operativen Messnetze für sonstige 
anthropogene Belastungen bestand in den 
vom Braunkohlenbergbau geprägten Grund-
wasserkörpern in der Beobachtung der durch 
die Verwitterungsreaktionen von Pyrit und 
Markasit signifikant beeinflussten Flächen. 
 
 

3.2.2.2 Punktquellen 
 
Im Ergebnis der Bestandsaufnahme wurden 
für Sachsen fünf Grundwasserkörper ermit-
telt, bei denen die Erreichung der Ziele der 
WRRL wegen punktueller Schadstoffquellen 
ohne Maßnahmen unklar bzw. unwahrschein-
lich ist. 
 
Für die Bearbeitung der operativen Messnet-
ze Punktquellen wurden folgende Grundsätze 
aufgestellt: 
 

1. Es werden nur Belastungsschwer-
punkte innerhalb der Grundwasser-
körper beobachtet, d. h. die Grund-
wasserkörper müssen nicht flächen-
haft repräsentiert werden. 

2. Die flächenhafte Repräsentativität von 
Einzelmessstellen wird durch die 
Messnetze Dritter hergestellt. 

3. Die Messstellen sollen die Hauptin-
haltsstoffe der sie beeinflussenden 
Altlasten dokumentieren. Es sind min-
destens die in der Grundwasser-
Tochterrichtlinie genannten anthropo-
genen Schadstoffe zu überwachen 
(Trichlorethen, Tetrachlorethen …). 

4. Anhand vorliegender Untersuchungen 
werden den Messergebnissen Gebiete 
zugeordnet, für die zwar die Höhe der 
Schadstoffkonzentrationen nicht be-
kannt ist, aber die Anwesenheit der 
Stoffe und ihr Trendverhalten be-
stimmt werden kann. 

5. Die Messstellenauswahl erfolgt nach 
Möglichkeit anhand der vorhandenen 
Messstellen aus den bisherigen Son-
dermessnetzen sowie den Messstel-
len Dritter. 

 
Die Anzahl der erforderlichen Messstellen pro 
Grundwasserkörper richtet sich nach der An-
zahl und Größe der Belastungszonen. Pro 
Belastungszone muss mindestens eine Mess-
stelle vorhanden sein, welche die Leitschad-
stoffe repräsentiert. 
 
 
3.2.3 Messstellen zur mengenmäßigen 

Überwachung 
 
Die Messstellen zur Überwachung des men-
genmäßigen Zustands wurden in allen 
Grundwasserkörpern eingerichtet. Bei vorlie-
gendem Stockwerksbau werden ggf. unter-
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schiedliche Tiefenniveaus überwacht. Die 
Ergebnisse der Messungen werden sowohl 
auf den jeweiligen Grundwasserleiter bezo-
gen, in dem die Messstelle verfiltert ist, als 
auch im Hinblick auf die Wechselwirkungen 
zwischen den verschiedenen Grundwasserlei-
tern ausgewertet. 
 
Es erfolgte eine grundwasserkörperorientierte 
Auswahl der Grundwassermessstellen aus 
dem Bestand des bisherigen Grundmessnet-
zes von 960 Messstellen. Bei unzureichender 
Messstellendichte wurden Messstellen Dritter 
einbezogen. 
Die Auswahl erfolgte für jeden Grundwasser-
körper nach folgenden Kriterien: 

1.  Aufgrund der hydrogeologischen Be-
dingungen, der Grundwasserlei-
terüberdeckung und der Größe der 
Grundwasserkörper wird als Richtwert 
eine Messstelle pro 50 km² angesetzt. 
Aufgrund lokaler Rahmenbedingungen 
sind erhebliche Abweichungen mög-
lich. Im Festgestein ist wegen der ge-
ringeren Bewirtschaftungsfähigkeit 
tendenziell eine niedrigere Messstel-
lendichte als im Lockergesteinsbereich 
anzusetzen, hier werden auch Quellen 
in die Betrachtung einbezogen. 

2.  Flächenhaft proportionale Zuordnung 
zu den hydrogeologischen Einheiten 

3.  Flächenhaft proportionale Zuordnung 
zu den Flächen gleicher Schutzwir-
kung der Deckschichten 

5.  Räumlich repräsentative Verteilung 
6. Ganglinienanalyse im Hinblick auf 

anthropogene Einwirkungen  
7. Ganglinienanalyse im Hinblick auf Ty-

penzuordnung 
8. Länge der Messwertreihe 

 
Entsprechend den Vorgaben der WRRL, in 
mengenmäßig belasteten Grundwasserkör-
pern das Messnetz zu verdichten, wurden 
analog zum operativen Messnetz für sonstige 
anthropogene Belastungen aus den beste-
henden Messprogrammen von LMBV und 
Vattenfall Europe Mining AG eine repräsenta-
tive Anzahl an Grundwassermessstellen im 
Grundwasseran- und -abstrom von relevanten 
Tagebaukippenbereichen und Bergbaufolge-
seen ausgewählt. Auch hier werden künftig 
die durch beide Unternehmen erhobenen Da-

ten genutzt. Die Verdichtung der Messnetze 
erfolgte auch in Grundwasserkörpern mit 
grenzüberschreitenden Nutzungen zu Polen 
und Tschechien.  
 
 
3.3 Schutzgebiete  
 
Gemäß Anlage 6 Nr. 5 zu § 7 SächsWRRL-
VO können für Trinkwasserentnahmestellen 
sowie für die Habitat- und Artenschutzgebiete 
zusätzliche Überwachungsanforderungen 
auftreten. 
 
 
3.3.1 Messstellen an Trinkwasserent-

nahmestellen  
 
An den sächsischen Oberflächengewässern 
können vier Falltypen unterschieden werden: 
 

• Entnahmestellen an Trinkwassertal-
sperren mit einer Wasseroberfläche  
> 0,5 km2, die eigenständige Oberflä-
chenwasserkörper bilden 

• Entnahmestellen an Trinkwassertal-
sperren mit einer Wasseroberfläche  
< 0,5 km2, die Bestandteil eines Fließ-
gewässer-Wasserkörpers sind 

• Entnahmestellen aus der fließenden 
Welle von Fließgewässern mit EZG  
> 10 km², die als Fließgewässer-
Wasserkörper ausgewiesen sind 

• Entnahmestellen aus der fließenden 
Welle von Fließgewässern mit EZG  
< 10 km², die nicht als Fließgewässer-
Wasserkörper ausgewiesen sind 

 
Unter eine mögliche zusätzliche Überwa-
chung fallen 21 Trinkwasserentnahmestellen, 
von denen 20 in Oberflächenwasserkörpern 
liegen (Tab. 3 und Abb. 2). 
 
Da entsprechend der Bestandsaufnahme in 
jedem Grundwasserkörper eine Trinkwasser-
nutzung größer 100 m³/d stattfindet, wurde 
dies bereits bei der Gestaltung des Messnet-
zes berücksichtigt. 
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Messstellenkennzahl Gewässername Zuordnung 

OBSL0204 Talsperre Eibenstock 
OBSL0209 Speicher Radeburg II 
OBSL0215 Talsperre Saidenbach 
OBSL0216 Talsperre Dröda 

 
Tab. 3: Übersicht zu Messstellen an Trinkwasserentnahmestellen 
 

 
Abb. 2: Messstellen an Trinkwasserentnahmestellen 

OBSL0218 Talsperre Klingenberg Standgewässer-Wasserkörper 
OBSL0219 Talsperre Lichtenberg 
OBSL0220 Talsperre Rauschenbach 
OBSL0221 Talsperre Muldenberg 
OBSL0223 Talsperre Gottleuba 
OBSL0330 Talsperre Carlsfeld 
OBSL0345 Talsperre Sosa 
OBSL0332 Talsperre Werda 
OBSL0340 Talsperre Cranzahl 
OBSL0343 Talsperre Neunzehnhain II Bestandteil eines Fließgewässer-Wasserkörpers 

OBSL0339 Speicher Altenberg 
OBSL0346 Talsperre Stollberg 
OBSL0342 Talsperre Neunzehnhain I 
OBSL0344 Talsperre Einsiedel 

 

OBF41503 Kleine Mittweida 
OBF43900 Erlbach (Floßteich) 

Fließgewässer-Wasserkörper 

OBF41811 Friedrichsbach kein eigener Fließgewässer-Wasserkörper 
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3.3.2 Messstellen in Habitat- und Ar-
tenschutzgebieten  

 
Habitat- und Artenschutzgebiete im Sinne der 
SächsWRRLVO sind "Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung" (Europäische Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, FFH-
Richtlinie) und besondere Schutzgebiete für 
ausgewählte wildlebende Vogelarten  nach 
der Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (Speci-
al Protection Areas, SPA). In Sachsen sind 
270 FFH-Gebiete (Stand 23.09.2003) und 77 
SPA-Gebiete gemeldet (Stand 18.07.2006).
 
Gemäß Anlage 6 Nr. 5 SächsWRRLVO sind 
Oberflächenwasserkörper, die Habitat- und 
Artenschutzgebiete sind, in das operative Ü-
berwachungsprogramm einzubeziehen, so-
fern diese Gebiete die festgelegten Bewirt-
schaftungsziele möglicherweise nicht errei-
chen. Diese Festlegung wird durch die opera-
tive Überwachung erfüllt, da alle Oberflä-
chenwasserkörper, die die Ziele der WRRL 
ohne Maßnahmen möglicherweise nicht errei-
chen, im Rahmen der operativen Überwa-
chung näher untersucht werden. 
 
Im Zuge der Messstellenfestlegung wurden 
Schnittstellen zwischen FFH- und WRRL-
Monitoring gesucht, um Synergieeffekte bei 
der Bearbeitung zu nutzen. 308 Oberflächen-
wasserkörpermessstellen der überblickswei-
sen und operativen Überwachung liegen in 
FFH-Gebieten und 200 Messstellen in SPA-

Gebieten. Im Ergebnis wurden 57 Messstel-
len lokalisiert, die sowohl für das Monitoring 
des LRT 3260 (Lebensraumtyp Fließgewäs-
ser mit Unterwasservegetation) als auch für 
das WRRL-Monitoring geeignet sind. Dabei 
müssen Messstellen für das FFH-
Lebensraummonitoring nicht unbedingt im 
FFH-Gebiet selbst liegen. Abb. 3 zeigt die 
gemeinsamen FFH-WRRL-Messstellen (s. 
auch Anl. 1).  
 
Nach der SächsWRRLVO gilt die Überwa-
chungsanforderung für Habitat und Arten-
schutzgebiete nur für Oberflächenwasserkör-
per (SächsWRRLVO Anlage 6 Nr. 5 b). 
Grundwasserabhängige Landökosysteme 
werden im Rahmen der Bewertung des men-
genmäßigen Zustands von Grundwasserkör-
pern nach Anlage 9 Nr. 2 cc) abgedeckt. So 
kann der gute mengenmäßige Zustand nur 
erreicht werden, wenn keine signifikanten 
Schädigungen von Landökosystemen, die 
direkt vom Grundwasserkörper abhängig 
sind, auftreten. Das LfUG erarbeitet z. Z. ein 
Monitoringkonzept für das Schutzgebietssys-
tem NATURA 2000 (FFH- und SPA-Gebiete) 
des Freistaates Sachsen. Es umfasst eine 
erste Gebietsauswahl, in der die für Sachsen 
repräsentativen Lebensraumtypen und -arten 
und die für Sachsen typischen Ausprägungen 
enthalten sind. Sofern sich hieraus Hand-
lungsbedarf ergibt, wird das Grundwasser-
messnetz angepasst. 
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Abb. 3: FFH-WRRL-Messstellen 
 
 

 

4 Berichterstattung an die EU- 
Kommission und Darstel-
lung der Überwachungs-
programme in der FGG Elbe 

 
Über die Einrichtung der Überwachungspro-
gramme nach Artikel 8 hatten die Mitglieds-
staaten der Europäischen Kommission für 
jede Flussgebietseinheit Bericht zu erstatten. 
Dazu wurde erstmals das von der Kommissi-
on eingerichtete Informationssystem WISE 
(Water Information System for Europe,  
http://water.europa.eu) genutzt. Für Deutsch-
land erfolgte die flussgebietsweise Zusam-
menstellung der Informationen aus den ein-
zelnen Bundesländern über das Internetportal 
WasserBLIcK (www.wasserblick.net). Von 
dort wurden die Daten auf elektronischem 
Weg zu WISE übertragen. Es wurden in erster 
Linie GIS-Daten, Textelemente und statisti-
sche Angaben in vorgegebenen Schablonen 
übermittelt und nicht, wie bisher üblich, zu-
sammenhängende Texte als analoge oder 
digitale Berichte. Dieses Vorgehen erlaubt  

 
 
 
 
 
 
eine bessere Auswertbarkeit und Vergleich-
barkeit der Berichtsdaten aus den Flussge-
bietseinheiten und es gestattet der Öffentlich-
keit einen schnelleren Zugang zu den Um-
weltinformationen.  
 
In der Flussgebietseinheit Elbe hat man sich 
darauf verständigt, zusätzlich zu den Be-
richtspflichten an die Kommission die Daten 
zu den Überwachungsprogrammen kartogra-
phisch im Übersichtsmaßstab darzustellen. 
Dazu war es erforderlich, für jeden Wasser-
körper einen Informationspunkt festzulegen. 
Diesem Informationspunkt werden die Mes-
sungen der biologischen Qualitätskomponen-
ten zugeordnet, die je nach Parameter an 
unterschiedlichen Messstrecken erhoben 
werden können. In der Regel ist der Informa-
tionspunkt mit der Chemiemessstelle iden-
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tisch. Den Punkten wurden Attribute zugeord-
net wie die Anzahl der tatsächlichen Messstel-
len für die einzelnen biologischen Qualitäts-
komponenten und die jeweiligen Messfre-
quenzen und -zyklen. 
 
 
5 Zusammenfassung  
 
Die Überwachungsprogramme nach Artikel 8 
WRRL wurden fristgerecht bis zum 
22.12.2006 eingerichtet und über die Fluss-
gebietsgemeinschaften an die Europäische 
Kommission berichtet. Sie können im Portal 
WasserBLIcK (www.wasserblick.net) und im 
Informationssystem WISE 
(http://water.europa.eu) eingesehen werden. 
 
Für 650 Fließgewässer-Wasserkörper wurden 
sieben Messstellen für die überblicksweise 
Überwachung und 824 Messstellen für die 
operative Überwachung ausgewiesen.  
 
An den 78 sächsischen Standgewässern gibt 
es wegen zu geringer Größe keine Über-
blicksmessstellen. Für die operative Überwa-
chung wurden 96 Messstellen festgelegt.  
 
Vorsorglich wurde an allen Wasserkörpern 
mindestens eine operative Messstelle ausge-
wiesen, unabhängig davon, ob und wann dar-
an Messungen stattfinden. 
 
Messstellen für die Überwachung zu Ermitt-
lungszwecken werden auf der Grundlage der 
Ergebnisse der überblicksweisen und operati-
ven Überwachung zu einem späteren Zeit-
punkt eingerichtet. 

Zusätzliche Überwachungsanforderungen 
durch Trinkwasserentnahmestellen sowie für 
Habitat- und Artenschutzgebiete wurden be-
rücksichtigt.  
 
Für die Überwachung der 78 Grundwasser-
körper wurden 901 Messstellen ausgewiesen, 
die meist für verschiedene Überwachungsar-
ten mehrfach genutzt werden. Darunter sind 
182 Messstellen für die überblicksweise Ü-
berwachung und 461 Messstellen zur Über-
wachung des mengenmäßigen Zustands. Im 
operativen Messnetz erfolgte die Messstel-
lenzuordnung so, dass gezielt Belastungen 
aus diffusen Quellen (171 Messstellen), durch 
sonstige anthropogene Stoffeinträge (71 
Messstellen) und Punktquellen (158 Mess-
stellen) untersucht werden können. 
 
Um bei der Erarbeitung des ersten Bewirt-
schaftungsplans nach WRRL den Zustand 
der Wasserkörper beurteilen zu können, wer-
den an den für Oberflächenwasserkörper und 
Grundwasserkörper ausgewiesenen Mess-
stellen umfangreiche Untersuchungen durch-
geführt. Es ist vorgesehen, die Ergebnisse 
der Überwachungsprogramme im Internet zu 
veröffentlichen. 
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